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Art. 35 Asyl- und Migrationsmanagement-
Verordnung: Ermessensklauseln

1. Wortlaut

(1) Abweichend von Artikel 16 Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat beschließen, einen bei ihm
registrierten Antrag eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen auf internationalen Schutz zu
prüfen, auch wenn er gemäß den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung
zuständig ist.

(2) Der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf internationalen Schutz registriert worden ist und der
das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats durchführt, oder der zuständige
Mitgliedstaat kann, bevor eine Erstentscheidung in der Sache ergeht, jederzeit einen anderen
Mitgliedstaat ersuchen, den Antragsteller aus humanitären Gründen, die sich insbesondere aus
wichtigen Bindungen in Bezug auf den familiären, sozialen oder kulturellen Kontext ergeben,
aufzunehmen, um in einer verwandtschaftlichen Beziehung stehende Personen
zusammenzuführen, auch wenn der andere Mitgliedstaat gemäß den Kriterien in den Artikeln 25
bis 28 und 34 nicht zuständig ist. Die betroffenen Personen müssen dem schriftlich zustimmen.

Das Aufnahmegesuch umfasst alle Unterlagen, über die der ersuchende Mitgliedstaat verfügt und
die erforderlich sind, um dem ersuchten Mitgliedstaat die Beurteilung des Falles zu ermöglichen.

Der ersuchte Mitgliedstaat nimmt alle erforderlichen Überprüfungen vor, um zu prüfen, ob die in
dem Antrag genannten humanitären Gründe vorliegen, und antwortet dem ersuchenden
Mitgliedstaat innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Gesuchs über das elektronische
Kommunikationsnetz, das gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 eingerichtet
wurde. Eine Ablehnung des Gesuchs ist zu begründen.
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